
 

                                                                                  
 
             Polizeiversicherung AG 

       Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe  
   

BEIHILFE leicht gemacht…  
 
Was bedeutet eigentlich ‚Beihilfe’? 
 
Die Beihilfe ist eine eigenständige beamtenrechtliche Krankenfürsorge, die der 
Versicherungsfreiheit der Beamten in der gesetzlichen Krankenversicherung (z.B. AOK, 
DAK, Barmer, ...) Rechnung trägt. 
 
Durch die Beihilfe beteiligt sich der Dienstherr an den Krankheits-, Pflege- und 
Geburtskosten seiner Beamten bzw. dessen beihilfeberechtigten Angehörigen 
(Alimentationspflicht). In Hessen übernimmt der Dienstherr diese Kosten 
 

im ambulanten Bereich (Arzt, Zahnarzt, Apotheke, …) zu 50% und 
im stationären Bereich  (Krankenhaus) zu 65%1 

 
Somit trägt der Beamte in Hessen nur 50% bzw. 35% seiner Krankheitskosten, für die er 
eine private Beihilfe-Absicherung benötigt.  Je nach Familienstand und weiterer 
Voraussetzungen kannst Du sogar höhere Beihilfesätze bekommen, so dass Du noch 
weniger privat absichern musst. 
 
Wie läuft das in der Praxis ab? 
 
Du gehst als Privatpatient zum Arzt. Der Arzt behandelt dich und stellt dir eine Rechnung, 
die er dir in doppelter Ausführung (Original und Kopie) zusendet. 
 
Wer bekommt Geld von wem? 
 
Da der Arzt dich behandelt und dir eine Rechnung stellt, will er natürlich auch dafür 
bezahlt werden. Im Normalfall hast du ein paar Wochen dafür Zeit.  
 
Schicke die Original-Rechnung  unter Angabe deiner Versicherungsnummer deiner 
privaten Beihilfe-Krankenversicherung (z.B. SIGNAL IDUNA ).  Diese prüft in deinem 
Auftrag die Rechnung und überweist den Erstattungsbetrag auf dein Konto 
 
Die Rechnungskopie  schickst du zusammen mit einem Beihilfe-Antrag  an die 
Beihilfestelle: 

 
Regierungspräsidium Kassel 
Dezernat Beihilfen 
36086 Hünfeld 

 
Tel.Nr: 0561 / 106 1550 
Mo–Do von 8:00 – 16:30 Uhr). 

                                                      
1 Die genauen Beihilferegelungen finden sich in der Hessischen Beihilfeverordnung vom 15. September 
2005. 



 

                                                                                  
 
 
Der Beihilfe-Antrag 2 
 
Den Beihilfe-Antrag benötigt die Beihilfestelle, damit sie weiß, was du bekommen willst 
und wohin sie das Geld überweisen soll. Auf dem Antrag vermerkst du deinen Namen, 
deine Personal- und Dienststellennummer, sowie die Anzahl der eingereichten 
Rechnungen/Belege und die Rechnungsbeträge. Auch die Beihilfestelle überprüft die 
Rechnungen zu deiner Sicherheit und überweist dann den Erstattungsbetrag auf dein 
Konto. 
 
Da du das Geld von der Beihilfestelle und deiner privaten Krankenversicherung erhältst, 
musst du natürlich auch den Arzt bezahlen. Bei großen Rechnungsbeträgen, z. B. bei 
stationären Krankenhausaufenthalten, kann die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung auf 
deinen Wunsch auch direkt mit dem Krankenhaus abrechnen. 
 
Fertig!!! 
 
Die Beihilfeanträge und weitere Informationen zur Beihilfe bekommst du übrigens auf 
deiner Dienststelle oder im Internet unter  
 
http://beihilfe.rp-kassel.de/static/abt1/ebeihilfe/download.htm 
 
 
Besonderheiten der Beihilfe 
 
Mindestsumme:  
Für den Beihilfeantrag ist ein Mindestrechnungsbetrag von 250 € gewünscht. 
Bei der privaten Krankenversicherung können die Rechnungen ohne Untergrenze und 
ohne Formular eingereicht werden. 
 
Fristen: 
Generell muss der Beihilfeantrag spätestens 11 Monate nach Rechnungsdatum gestellt 
werden. 
 
Unterlagen: 
Neben den Rechnungen für Arzneimittel muss auch die dazugehörige Verordnung / das 
Rezept beigefügt werden. 
 
Aufbewahrung: 
Nach der Bearbeitung verbleiben die Rechnungen / Belege bei der Beihilfestelle und dem 
jeweiligen privaten Krankenversicherer. 
 
Freizeitunfall:  
Nach einem Freizeitunfall solltest du den Unfallhergang schriftlich schildern und deinem 
Beihilfeantrag beifügen. 
 
Dienstunfall: 



 

                                                                                  
Bei einem Dienstunfall brauchst du keine Krankheitskosten zu übernehmen. Die örtliche 
Dienstunfallstelle erhält von dir die entsprechenden Unterlagen und kümmert sich um alles 
weitere. 
 
Was kostet eine private Beihilfe-Krankenversicherun g? 
 
Eine Absicherung über SIGNAL IDUNA / PVAG ist für BeamtenanwärterInnen in Hessen 
bereits zu folgenden Konditionen möglich: (Tarife R-BA0-A50, R-SB-R 35) 
  
   Männer  Frauen ohne Selbstbehalt  
bis 19 Jahre  23,71 €  36,29 € hohe Beitragsrückerstattung 
bis 24 Jahre  25,09 €  48,23 € freie Arzt- und Krankenhauswahl  
 
Zur Ergänzung der ‚Beihilfelücken’ bietet SIGNAL IDUNA die Tarife AEB und SEB.  
Der Versicherungsschutz beinhaltet u. a.: Heilpraktikerleistungen, Heilbehandlung im 
Ausland, Schutzimpfungen bei Auslandsreisen, besondere Material- und Laborkosten bei 
Zahnersatzmaßnahmen, Brillen/Kontaktlinsen, Kurtagegeld, … 
 
Noch Fragen? Hilfe? Unterstützung? 
 
Beim Ausfüllen der Beihilfeanträge stehen dir der Dienststellenbetreuer und die 
Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gerne zur Verfügung: 
 
2 Details zum Beihilfe-Antrag  
 
Der Beihilfeantrag besteht aus dem Grunddatenblatt  (wird nur  beim Erstantrag oder bei 
Änderungen  ausgefüllt) und dem so genannten Antrag auf Beihilfe . Dieser Antrag 
besteht aus insgesamt 4 Seiten. Im Grunddatenblatt stehen Daten wie Name, Anschrift, 
Familienstand und natürlich deine Bankverbindung, damit die Beihilfestelle weiß, wohin die 
Erstattung erfolgt. Außerdem musst du noch eintragen, wann du als Beamtin/Beamter 
eingestellt wurdest. 
 
Der Antrag auf Beihilfe wird immer ausgefüllt, wenn du die Beihilfe einreichst. Auf Seite 1 
werden wieder die wichtigen Daten zu deiner Person eingetragen. Hinzu kommt noch die 
Dienststellen- und die Personalnummer (bekommst du bei der Dienststelle mitgeteilt), 
sowie dein Geburtsdatum. 
 
Nun muss lediglich noch die Anzahl der Belege und der ungefähre Rechnungsbetrag 
(nicht Erstattungsbetrag) vermerkt werden.  
Ganz wichtig: Deine Unterschrift darf nicht fehlen! 
 
Und fertig! 
 
Die restlichen Seiten des Antrages behandeln bestimmte besondere Leistungen. Hat sich 
bei dir nichts geändert, kannst du bei Punkt 5 weitermachen. Hier geht es dann weiter mit 
Rentenanspruch, Angaben zu Einkünften von Ehegatten, Aufwendungen zu Unfällen, 
besondere Aufwendungen und Aufwendungen zu einem Todesfall. In der Regel brauchst 
du die Punkte 5 bis 9 nicht weiter zu beachten. 
 
Sollte einer dieser Punkte auf dich zutreffen, helfen wir dir gerne weiter! 
 


